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Bei der Einstellung eines Konkursverfahrens mangels Aktiven über überschuldete Aktienge-
sellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung sollen gemäss einem Projekt der 
Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich (Wirtschaftsdelikte) die Verantwortlichen bei Verlet-
zung der Anzeigepflichten regelmässig im Strafbefehlsverfahren wegen Misswirtschaft gem. 
Art. 165 StGB zur Rechenschaft gezogen werden. 
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[Rz 1] Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich (Wirt-
schaftsdelikte) will gemäss einer kürzlichen Medienmittei-
lung auf strafrechtlicher Ebene dem Missstand entgegen 
treten, dass bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung im Überschuldungsfall die Bilanz oft-
mals zu spät deponiert wird und die Gläubiger dadurch zu 
Schaden kommen.

[Rz 2] Im Rahmen eines bereits laufenden Projekts «WWG» 
(Wegwerfgesellschaften) will die Staatsanwaltschaft die Ver-
antwortlichen über die Strafnorm der «Misswirtschaft» ge-
mäss Art. 165 StGB regelmässig im einfachen Strafbefehls-
verfahren zur Rechenschaft ziehen, wenn der Konkurs über 
überschuldete Gesellschaften mangels Aktiven eingestellt 
werden muss. Als Beweismittel soll der Betreibungsregister-
auszug im Mittelpunkt stehen. Wer als Verwaltungsratsmit-
glied einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH trotz Be-
treibungen keine Zwischenbilanz revidieren lässt oder diese 
bei Überschuldung nicht sofort dem Konkursrichter vorlegt, 
soll sich der Misswirtschaft schuldig machen, sofern sich die 
Vermögenslage in der Folge verschlechtert und es schliess-
lich doch zum Konkurs kommt. Auch untätige Revisoren und 
unwissende Strohmänner sollen in diesem Zusammenhang 
bestraft werden. Die Bestrafung im Strafbefehlsverfahren 
wurde im Rahmen des Projekts bereits in verschiedenen Fäl-
len vorgenommen, wobei kaum je Einsprache beim zuständi-
gen Gericht erhoben worden sein soll. Ein Gerichtsentscheid 
steht noch aus.

[Rz 3] Der Ansatz ist interessant und das Bestreben zu begrü-
ssen, untätige Verantwortliche wenigstens strafrechtlich zur 
Verantwortung zu ziehen, nachdem sie regelmässig schon 
zivilrechtlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Auf-
gelaufene Betreibungen sind allerdings nur – aber immerhin 
– ein Indiz für eine Untätigkeit der Verantwortlichen im Über-
schuldungsfall; sie geben wertvolle Indizien insbesondere 
zur möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft. Der 
Erfolg des Projektes dürfte massgebend davon abhängen, 
wie inskünftige Einsprachen von den Gerichten entschieden 
werden. Insofern ist zu hoffen, dass die auszustellenden 
Strafbefehle in der laufenden Versuchsphase insbesondere 
die klaren Fälle beschlagen.
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